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Angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung 

 
Bei jeder Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist die Angemessen-
heit der vom Leistungsberechtigten aufzubringenden Aufwendungen für die Unterkunft nach 
diesen Richtlinien zu überprüfen. Jede Prüfung der Angemessenheit von Aufwendungen für die 
Unterkunft ist in den Akten zu dokumentieren. 
 
Die Angemessenheit von Aufwendungen für die Unterkunft beurteilt sich nach der Anzahl der 
Personen, die in der Wohnung leben, ggf. unter Berücksichtigung ihrer besonderen Situation. 
 

1. angemessene Bruttokaltmiete 

 
Die angemessene Bruttokaltmiete wurde vom Landkreis Kaiserslautern mit Hilfe eines schlüssi-
gen Konzeptes ermittelt. Hierbei wurden keine gravierenden Mietpreisdifferenzen innerhalb des 
Landkreises festgestellt, sodass der gesamte Landkreis Kaiserslautern als ein Vergleichsraum 
bewertet wird. 
  
Die angemessene Bruttokaltmiete errechnet sich nach der Anzahl der in der Wohnung lebenden 
Personen. Dabei ist die Produkttheorie anzuwenden. Produkttheorie meint das Produkt aus an-
gemessener Wohnungsgröße und Wohnungsstandard. Leistungsberechtigte können daher 
wählen, ob sie zugunsten eines höheren Wohnungsstandards eine kleinere Wohnfläche oder 
umgekehrt in Kauf nehmen, soweit das Produkt angemessen ist.  
Bei der Anwendung der Produkttheorie ist nach Auffassung des Bundessozialgerichts von der 
Bruttokaltmiete auszugehen. Die in der Betriebskostenverordnung aufgeführten Aufwendungen 
sind zu berücksichtigen.  
 
Folgende Bruttokaltmieten werden im Landkreis Kaiserslautern als angemessen anerkannt: 
 

Vergleichsraum 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 

Landkreis 
Kaiserslautern 

465,00 € 539,00 € 616,00 € 738,00 € 793,00 € 

 
Bei Haushalten von mehr als fünf Personen kann die Bruttokaltmiete für jede zusätzliche Person 
um bis zu 114,00 € erhöht werden.  
 
Die Bruttokaltmiete darf in keinem Fall einen Betrag von 12 €/m² übersteigen.  
Bei Fällen nach 4.2 der Richtlinie (z.B. Rollstuhlfahrer), gilt der Betrag der nächsthöheren Stufe 
als Orientierungswert. 
 
In der ermittelten Bruttokaltmiete sind alle Nebenkosten enthalten, darüber hinaus können 
grundsätzlich keine weiteren Nebenkosten übernommen werden. Dies gilt auch für eventuelle 
Nachzahlungsverpflichtungen in Folge von Betriebskostenabrechnungen. Hierauf ist die leis-
tungsberechtigte Person hinzuweisen. Es ist zu beachten, dass Nebenkostenabrechnungen 
spätestens zwölf Monate nach Ablauf des Abrechnungszeitraums zu erstellen sind. Eine Über-
nahme von Nachforderungen nach dieser Frist ist mangels durchsetzbaren Anspruchs des 
Vermieters ausgeschlossen. 
 

2. Wohneigentum 

 
Nach der Rechtsprechung des BSG (Az: B 14 AS 54/07 R) richtet sich die Angemessenheit der 
Unterkunftskosten bei Mietern und Hauseigentümern nach einheitlichen Kriterien. Zu den Unter-
kunftskosten zählen Schuldzinsen, soweit sie mit dem Erwerb der Wohnung oder des Wohn-
hauses in unmittelbarem Zusammenhang stehen bzw. zur Finanzierung von Instandhaltungs-
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maßnahmen entstanden sind. Tilgungsbeträge können grundsätzlich nicht als Kosten der Un-
terkunft berücksichtigt werden, da sie der Vermögensbildung dienen (BSG Urteil vom 7.11.2006 
- B 7b AS 2/05 R). Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur in besonderen Ausnahmefällen 
angezeigt, wenn es um die Erhaltung von Wohneigentum geht, dessen Finanzierung im Zeit-
punkt des Bezugs von Grundsicherungsleistungen bereits weitgehend abgeschlossen ist (BSG 
Urteil vom 18.6.2008 - B 14/11b AS 67/06 R).  
Schuldzinsen, Betriebskosten und tatsächliche Aufwendungen für angemessene Instandsetzung 
oder Instandhaltung (soweit diese nicht zur Verbesserung des Standards des selbst genutzten 
Wohneigentums führen) sind bis zur Höhe der angemessenen Vergleichsmiete (Bruttokaltmiete) 
anzuerkennen.  
 

3. Bedarfe für Heizung 

 
Sind Leistungen für Heizung zu gewähren, werden diese in Höhe der tatsächlichen Aufwendun-
gen gewährt, soweit sie angemessen sind. Die Kosten sind so lange als angemessen anzuse-
hen, wie ein unwirtschaftliches Verhalten des Leistungsberechtigten nicht vorliegt. 
 
Bei der Feststellung der Angemessenheit von Heizungskosten dienen die in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführten Werte als Anhaltspunkte. In der Regel wird ein Verbrauch innerhalb dieser 
Bandbreite als angemessen angesehen. 
 
Wenn besondere Umstände des Einzelfalles oder außergewöhnliche Witterungsbedingungen 
dies erfordern, können erhöhte Heizungskosten anerkannt werden. Gründe, die eine Über-
schreitung der Heizkostenpauschale rechtfertigen, können z. B. sein: 
 

• krankheitsbedingter erhöhter Wärmebedarf, 
 

• Kleinkinder, 
 

• langer und kalter Winter, 
 

• Einfachverglasung und/oder unzureichende Isolierung, 
 

• unverhältnismäßig hohe Räume, 
 

• feuchte Räume, 
 

• ungünstige Heizungsverhältnisse. 
 
Die Angemessenheit kann letztlich nur auf Basis der konkreten Voraussetzung jedes einzelnen 
Haushaltes festgesetzt werden. Bei Überschreitung der Pauschale ist eine Einzelfallprüfung 
vorzunehmen. Die Entscheidung ist zu dokumentieren und in der Leistungsakte abzulegen. 
 
Die Wohnflächenhöchstgrenzen sind zu berücksichtigen.  
 

Personenzahl Wohnfläche 

1 bis 50 m² 
2 bis 65 m²  
3 bis 80 m² 
4 bis 90 m² 
jede weitere Person zusätzlich zusätzlich 10 – 15 m²  

 
 
Überschreitet die Wohnfläche die Obergrenze und ist die Kürzung der Unterkunftskosten auf die 
angemessenen Kosten erfolgt, sind die Heizungskosten auf den Betrag für die jeweils ange-
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messene Wohnraumgröße zu reduzieren. Bei der Berechnung der Heizungskosten für ein/e 
„geschützte/s“ Wohnhaus/Wohnung ist von der tatsächlichen Wohnungsgröße auszugehen, es 
sei denn, einzelne Räume/Etagen können von der Beheizung ausgenommen werden, ohne 
dass diese Räume Schaden nehmen. Hier ist im Einzelfall eine Prüfung vorzunehmen. 
 
Nicht hilfebedürftige Haushaltsmitglieder haben ihren Anteil grundsätzlich nach Kopfanteilen 
selbst zu tragen. 
 
In den Fällen, in denen zu befürchten ist, dass die Leistungen für Heizung nicht zweckentspre-
chend verwendet werden, ist der Leistungsberechtigte aufzufordern, eine Abtretungs- bzw. Ein-
verständniserklärung zu unterzeichnen, damit die Leistungen durch den Träger direkt an den 
Versorger oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden können. 
 
Nachzahlungen von Heizungskosten können nur übernommen werden, soweit zum Zeitpunkt 
der Nachforderung Hilfebedürftigkeit vorliegt und der Leistungsberechtigte seinen Wohnsitz im 
Landkreis Kaiserslautern hat. 
 
Im Rahmen der in der Tabelle aufgeführten Werte können die Heizkosten in vollem Umfang 
übernommen werden. Der Leistungsberechtigte ist in allen Fällen auf das Erfordernis wirtschaft-
lichen Verhaltens hinzuweisen. Es ist ihm anzukündigen, dass nur die angemessenen Heizkos-
ten berücksichtigt werden. Die Belehrung hat immer zu erfolgen, unabhängig von der Übernah-
me der Heizkosten. Der Nachweis der Belehrung ist vom Leistungsberechtigten zu unterzeich-
nen und in der Leistungsakte abzulegen. 
 
Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Heizkosten sind, in Anlehnung an die Rechtspre-
chung des BSG (B 14 As 36/08 R; B 14 AS 15/09 R), die Durchschnittswerte des bundesweiten 
Heizspiegels (www.heizspiegel.de) zugrunde zu legen.  
 
Für Leistungsberechtigte, die ihren notwendigen Brennstoff selbst beschaffen müssen, wird 
grundsätzlich immer nur folgende Jahresbedarfsmenge bewilligt: 
 

Haushaltsgröße Feste 
Brenn-
stoffe 

Heizöl Flüssiggas Nadelholz Laubholz Erdgas 

1-
Personenhaushalt 

1.400 kg 1.100 l 700 kg 8 Ster 6 Ster 8.000 
kWh 

2-
Personenhaushalt 

1.600 kg 1.300 l 900 kg 10 Ster 8 Ster 10.400 
kWh 

3-
Personenhaushalt 

2.000 kg 1.700 l 1.100 kg 14 Ster 10 Ster 12.800 
kWh 

4-
Personenhaushalt 

2.200 kg 1.900 l 1.200 kg 15 Ster 11 Ster 14.400 
kWh 

5-
Personenhaushalt 

2.400 kg 2.000 l 1.300 kg 16 Ster 12 Ster 16.000 
kWh 

6-
Personenhaushalt 

2.500 kg 2.100 l 1.400 kg 17 Ster 13 Ster 17.600 
kWh 

7-
Personenhaushalt 

2.600 kg 2.200 l 1.400 kg 18 Ster 13 Ster 19.200 
kWh 

 
Für andere, nicht aufgeführte Heizungsarten, ist die Angemessenheit nach billigem Ermessen 
zu entscheiden. 
Es können bei der Bevorratung von Brennstoffen nur die auf den jeweiligen Bewilligungsabschnitt 
entfallenden Bedarfsmengen bevorratet werden. Wurde der Bewilligungsabschnitt auf sechs Mona-
te gemäß § 41 Abs. 3 S. 2 SGB II verkürzt, ist dies bei der Berechnung der Bedarfsmenge zu be-
achten. 
 

http://www.heizspiegel.de/
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Liegen die monatlichen Gesamtkosten einer Wohnung (Miete, Nebenkosten und Heizkosten) 
wegen geringer Kaltmiete trotz sehr hoher Heizungskosten nicht höher als die Summe von Mie-
te, Nebenkosten und Heizungskosten, die als angemessen anerkannt werden können, sind die 
Kosten der Unterkunft im Einzelfall als angemessen anzuerkennen. 
 
Sofern diese Bedarfe für die Heizperiode nicht ausreichend sind, ist eine erneute Heizkosten-
beihilfe zu beantragen. 
 

4. Vorgehen bei unangemessen hohen Unterkunftskosten 

 
Sind die Unterkunftskosten unangemessen hoch und ist eine Senkung dieser Kosten 
zumutbar, ist der Leistungsberechtigte hierzu aufzufordern. 
 
Die Anerkennung höherer Kosten für Unterkunft und Heizung als nach den Punkten 1 bis 3 fest-
gelegt, ist im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umstände zu prüfen. Besondere Umstände 
sind nach pflichtgemäßem Ermessen insbesondere in folgenden Fällen zu überprüfen: 
 

1. Bei nur vorübergehender Hilfeleistung; vorübergehend ist eine Hilfeleistung u. a. bei 
Rentenantragstellern oder bei Unterhaltsberechtigten, bei denen erwartet werden kann, 
dass sie bei Gewährung der Rente bzw. des Unterhalts wieder aus der Hilfe ausschei-
den. 

 
2. Bei Behinderten, z.B. Rollstuhlfahrern, die behinderungsbedingt einen besonderen 

Wohnbedarf haben und die in einer behindertengerecht ausgestatteten Wohnung woh-
nen. 

 
3. In sonstigen, besonders zu begründenden Härtefällen (z.B. ältere Menschen, Pflege von 

Angehörigen, Schul- oder Kindergartenwechsel, Verwandte/Bekannte in der Nachbar-
schaft betreuen die Kinder und ermöglichen eine Arbeitsaufnahme, Schwangerschaft, 
bei Wohndauer von zehn oder mehr Jahren). 

 
Vor Aufforderung zu einem Wohnungswechsel ist stets zu prüfen, ob die durch den Wohnungs-
wechsel verursachten Belastungen (Umzugskosten, ggf. Maklergebühren, Mietkaution, etc.) in 
einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich erziel-
baren Einsparungen aus einer Senkung der Kosten für Unterkunft und Heizung stehen. Soweit 
die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt wird, soll von einer Aufforderung, umzuziehen, abgesehen 
werden, es sei denn, dass von einem längeren Leistungsbezug als zwölf Monaten auszugehen 
ist.  
 
Bei Anerkennung besonders hoher Unterkunftskosten aus Gründen, die wegfallen können, ist 
nach Ablauf von einem Jahr eine erneute Prüfung vorzunehmen.  
 
Liegen keine besonderen Umstände vor, die eine Anerkennung der höheren Kosten rechtferti-
gen, sind die Leistungsberechtigten in einem Beratungsgespräch aufzufordern, sich um eine 
angemessene Wohnung bzw. anderweitige kostensenkende Maßnahmen zu bemühen. Ihnen 
ist der Zeitraum zu nennen, in welchem die unangemessenen Kosten längstens berücksichtigt 
werden (nach § 22 Abs. 1 S. 3 SGB II bzw. § 35 Abs. 2 S. 2 SGB XII längstens für einen Zeit-
raum von sechs Monaten). Diese Aufforderung muss mit einer Belehrung verbunden werden. 
Die Belehrung dient dazu, dem Leistungsberechtigten dessen Obliegenheiten und die Konse-
quenzen einer Nichtbeachtung zu verdeutlichen. Sie muss konkret, richtig und vollständig und 
dem Leistungsberechtigten in verständlicher Form erläutert sein. Der Nachweis der Belehrung 
ist vom Leistungsberechtigten zu unterzeichnen und in der Leistungsakte abzulegen. Ist ein Be-
ratungsgespräch mit dem Leistungsberechtigten aus Gründen, die in dem Leistungsberechtigten 
liegen (z.B. wiederholtes Nichterscheinen zu dem Beratungsgespräch), nicht möglich, so kann 
die Erklärung auch schriftlich erfolgen.  
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Die Leistungsberechtigten sind stets über Folgendes aufzuklären: 
 

• Den Umstand und Grund, dass und weshalb die Wohnung unangemessen ist und wel-
cher Betrag für die Kosten der Unterkunft als angemessen erachtet wird. 

 

• Welche Wohnfläche für den Leistungsberechtigten und die ggf. mit ihm in Bedarfsge-
meinschaft lebenden Angehörigen angemessen ist. 

 

• Die Möglichkeit, eine größere Wohnung zu bewohnen, wenn die Miete dennoch den als 
angemessen erachteten Maßstäben genügt. 

 

• Die Obliegenheit des Leistungsberechtigten, sich um eine Reduzierung der Kosten durch 
Untervermietung, Rücksprache mit dem Vermieter oder letztlich einen Umzug zu bemü-
hen. 

 

• Den Umstand, dass der Leistungsberechtigte Nachweise zu erbringen hat, um seine 
Bemühungen zur Kostenreduzierung zu belegen.  
 

• Die Anzahl und Art der zu erbringenden Nachweise.  
 

• Die Konsequenzen bei Nichteinhaltungen der geforderten Bemühungen. 
 
Es wird erwartet, dass die Leistungsberechtigten sich intensiv und ernsthaft um eine angemes-
sene und preisgünstigere Wohnung bemühen. Die Bemühungen sind auf den gesamten Land-
kreis Kaiserslautern und angrenzende Ortschaften auszudehnen. Ein Verbleib im jeweiligen 
Wohnort oder eine massive Einschränkung der Örtlichkeit ist nur bei Vorliegen von wichtigen 
Gründen anzuerkennen. Die Leistungsempfänger müssen ihre Aktivitäten kontinuierlich (monat-
lich) nachweisen. Kommen sie ihrer Nachweispflicht nicht nach, sind die Unterkunftskosten auf 
Grund fehlender Bemühungen unverzüglich auf das angemessene Maß zu kürzen. Die Beweis-
last, dass eine bedarfsgerechte, kostengünstigere Unterkunft auf dem örtlichen Wohnungsmarkt 
nicht vorhanden bzw. trotz ernsthafter, intensiver Bemühungen nicht verfügbar war/ist, obliegt 
den Leistungsempfängern. Der 14. Senat des BSG entschied mit Urteil vom 13.04.2011 (Az: B 
14 AS 106/10 R), dass unter bestimmten Voraussetzungen davon ausgegangen werden kann, 
dass es in ausreichendem Maße Wohnungen zu dem abstrakt angemessenen Quadratmeter-
preis im örtlichen Vergleichsraum gibt. Erst wenn die Leistungsberechtigten nachweisen, dass 
sie sich in der gesetzten Frist intensiv, aber erfolglos um eine entsprechende Wohnung bemüht 
haben und auch seitens des Sozialhilfeträgers/Grundsicherungsträgers auf keine angemessene 
Wohnung verwiesen werden kann, kann die Frist zur Wohnungssuche angemessen verlängert 
werden. Hierzu ist jedoch erforderlich, dass die entsprechenden Bemühungen fortgesetzt und 
nachgewiesen werden. Die Kosten der Unterkunft können dann weiterhin in tatsächlicher Höhe 
berücksichtigt werden. 
 
In Fällen, in denen auf Grund fehlender Bemühungen bzw. der Weigerung anderweitiger kos-
tensenkender Maßnahmen, bereits anstelle der tatsächlichen nur die angemessenen Unter-
kunftskosten übernommen werden, sind die Unterkunftskosten erst wieder in voller Höhe zu 
übernehmen, wenn die Leistungsberechtigten nachweisen, dass sie sich ohne Erfolg in geeig-
neter Weise um die Anmietung angemessenen Wohnraumes bemüht haben. 
 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Bemühungen: 
 

• Unverzügliche Kürzung der Unterkunftskosten auf das angemessene Maß für den Fall, 
dass die Leistungsberechtigten der Aufforderung, sich um eine angemessene Wohnung 
bzw. anderweitige Senkung der Unterkunftskosten zu bemühen bzw. den Nachweis ihrer 
Bemühungen zu führen, nicht nachkommen bzw. einen zumutbaren und möglichen Um-
zug oder sonstige, zur Senkung der Kosten mögliche und zumutbare Maßnahmen ver-
weigern.  
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• Direktzahlung der Leistungen für Unterkunft und Heizung in (miet-)vertraglich geschulde-
ter Höhe an den Vermieter oder anderen Empfangsberechtigten, sofern sich der Leis-
tungsberechtigte als unzuverlässig im Sinne des § 22 Abs. 7 S. 2 und 3 SGB II bzw. § 35 
Abs. 1 S. 3 und 4 SGB XII erwiesen hat (Soll-Vorschrift, kein Anspruch auf Übernahme 
von Mietschulden, siehe § 22 Abs. 8 SGB II bzw. § 36 Abs. 1 Satz 2 SGB XII). 

 
War die Leistungsgewährung nach dem SGB II mehr als 182 Kalendertage unterbrochen, ist 
grundsätzlich ein erneuter angemessener Übergangszeitraum einzuräumen (LSG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 27. Juni 2012, Az: L 6 AS 582/10). Bei der Bestimmung der Frist sind u.a. zu 
berücksichtigen die Dauer der Unterbrechung des SGB II-Leistungsbezugs, eine etwaige Befris-
tung der den Leistungsbezug unterbrechenden Beschäftigung, die Vorhersehbarkeit der erneu-
ten Hilfebedürftigkeit, der Zeitpunkt der Kenntnis von der erneut drohenden Hilfebedürftigkeit 
sowie das rechtzeitige Bemühen um Kostensenkungsmaßnahmen (LSG Niedersachsen-
Bremen, Beschluss vom 27.07.2018, Az: L 11 AS 561/18 B ER). 
 
 

5. Wohnungswechsel während des Hilfebezugs 

 
Die Zustimmung zum Wohnungswechsel stellt einen Verwaltungsakt dar, der schriftlich zu er-
lassen ist.  
Ein Umzug ist dann notwendig/erforderlich, wenn ein plausibler, nachvollziehbarer und ver-
ständlicher Grund vorliegt, von dem sich auch ein Nichtleistungsempfänger leiten lassen könnte. 
Gründe für die Notwendigkeit können u.a. sein: 
 

• die bisherige Wohnung ist zu groß oder zu klein  
 

• bauliche Mängel, die nicht in annehmbarer Zeit zu beheben sind (vorbehaltlich der Rege-
lungen der §§ 536 ff BGB – Überlassungs- und Erhaltungspflicht des Vermieters; Haf-
tung für Sachmängel; Schadensersatzpflicht des Vermieters) 
 

• Trennung / Scheidung 
 

• Umzug / Zuzug aus familiären Gründen 
 

• Wohnungsräumung / Betretungsverbot aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung 
 

• Krankheit / Behinderung 
 

• Aufforderung des Leistungsträgers aufgrund unangemessener Unterkunftskosten 
 
Die Entscheidung über die Notwendigkeit oder Erforderlichkeit des Umzugs, ist zu dokumentie-
ren und wenn möglich durch den Leistungsberechtigten zu unterzeichnen.  
 
Findet ein Umzug in einen unangemessenen Wohnraum ohne Zustimmung statt, sind lediglich 
die angemessenen Kosten zu berücksichtigen. Lagen die Unterkunftskosten der alten Wohnung 
unter dem als angemessen bestimmten Wert, werden nur diese bisher angefallenen Kosten der 
Unterkunft berücksichtigt. Es ist jedoch zu beachten, dass auch diese Kosten analog der Fort-
schreibung der Werte des schlüssigen Konzeptes anzupassen sind, sobald für den Leistungs-
träger erkennbar der Zustand eingetreten ist, dass die erforderlichen Mittel für Unterkunft und 
Heizung von den Leistungsberechtigten nicht mehr aufgebracht werden können. 
 
Doppelte Mietzahlungen im Zuge des Wohnungswechsels sind grundsätzlich nicht zu überneh-
men.  
Da im Landkreis Kaiserslautern die Wohnraumbeschaffung grundsätzlich ohne Einschaltung 
eines Maklers möglich ist, sind Maklerkosten in der Regel nicht im Wege der notwendigen Auf-
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wendungen im Sinne des § 22 Abs. 6 SGB II bzw. § 35 Abs. 2 S. 5 SGB XII zu erstatten. Ande-
res gilt nur in besonders zu begründenden Härtefällen oder nach der wirtschaftlichen Prüfung 
der zu erzielenden Einsparungen aufgrund zukünftig günstigerer Unterkunftskosten.  
Eine Mietkaution kann bei vorheriger Zusicherung als Darlehen gewährt werden (§ 22 Abs. 6 
SGB II bzw. § 35 Abs. 2 S. 5 HS. 2 SGB XII). Die Kaution darf gemäß § 551 BGB drei Monats-
mieten (Netto-Kaltmieten) nicht übersteigen. Das Darlehen ist auf das Konto des Vermieters zu 
überweisen und die Rückzahlung des Darlehens ist mit seiner Bewilligung für den Fall der Be-
endigung des Leistungsbezugs und für den Fall eines Aus- bzw. Umzugs des Leistungsberech-
tigten fällig zu stellen.  
Die Kosten eines Umzugs sind bei notwendigem Umzug in angemessener Höhe zu überneh-
men. Grundsätzlich hat der Leistungsberechtigte den Umzug in Selbsthilfe durchzuführen, so-
dass lediglich die Kosten eines günstigen Mietwagens in der erforderlichen Größe nach Vorlage 
von drei Kostenvoranschlägen zu berücksichtigen ist. Etwas Anderes kann für Personen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen gelten. Hier kann im Einzelfall die Beauftragung eines Um-
zugsunternehmens erwogen werden.  
 

6. Übernahme von Schulden 

 
§ 22 Absatz 8 SGB II bzw. § 36 Abs. 1 SGB XII regelt die Übernahme von Schulden, sofern 
Bürgergeld bzw. existenzsichernde Leistungen nach dem SGB XII für Bedarfe nach § 22 SGB II 
bzw. § 35 SGB XII erbracht werden und soweit dies zur Sicherung der Unterkunft oder zur Be-
hebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. Schulden im Sinne dieser Vorschrift sind 
zunächst lediglich die offengebliebenen Verbindlichkeiten der Leistungsberechtigten, die sich 
auf Leistungen für Unterkunft und Heizung beziehen, also alle Verbindlichkeiten des Leistungs-
berechtigten aus dem Mietverhältnis sowie aus dem Verhältnis zum Strom- und Heizenergieträ-
ger, die diese im konkreten Einzelfall zur Kündigung berechtigen. Eine Wohnungslosigkeit droht, 
sobald eine akute Kündigungslage nach § 543 Abs. 2 BGB vorliegt, der Vermieter also über ein 
Kündigungsrecht wegen Mietrückstand verfügt und die Kündigung zumindest angedroht hat. 
§ 22 Abs. 8 S 1 SGB II setzt voraus, dass Bürgergeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung 
erbracht“ wird, d.h., es muss rechnerisch ein zumindest anteiliger Betrag für Bedarfe nach § 22 
SGB II erbracht werden. 
 

6.1 Unterkunftskosten: 
 

Voraussetzungen: 
 

• Der Leistungsberechtigte verfügt nicht über geschütztes Vermögen nach § 12 II Nr. 1 
SGB II bzw. § 90 SGB XII, mit dem er die Rückstände begleichen könnte. Ein Verweis 
auf das Vermögen der Kinder unterhalb des Freibetrages nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 a SGB 
II oder der Anschaffungsfreibetrag von 750,00 € je Person ist nicht zulässig 
 

• Fehlende Akzeptanz der Ratenzahlung durch den Vermieter 
 

• keine Darlehensgewährung seitens eines Kreditinstituts 
 

• Die Übernahme muss zur Sicherung der Unterkunft im Sinne von § 543 BGB notwendig 
sein. Die Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Verlust der Wohnung droht. 

 

• Die Übernahme muss gerechtfertigt sein. Ablehnungsgründe können dabei sein: 
 

o die/der Leistungsberechtigte hat die Miete bewusst im Vertrauen darauf nicht ge-
zahlt, dass diese später doch vom Leistungsträger – wenn auch darlehensweise – 
übernommen würde 
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o die Unterkunft kann trotz Übernahme der Mietschulden nicht gehalten werden, 
z.B., weil zusätzlich andere Kündigungsgründe (mietwidriges Verhalten) hinzu-
kommen 

 
o die Mietschulden sind unverhältnismäßig hoch und es ist ein anderes alternatives 

Wohnungsangebot vorhanden. 
 
Die Ermessensentscheidung ist im Bescheid ausdrücklich darzulegen. 
Bei Übernahme von Mietrückständen erfolgt eine direkte Überweisung des Unterkunftskosten-
anspruches an den Vermieter (§ 22 Abs. 7 S. 2 und 3 SGB II bzw. § 35 Abs. 1 S. 3 und 4 SGB 
XII). Die Geldleistung ist als zinsloses Darlehen zu erbringen. Die Aufrechnung des Darlehens 
regeln §§ 42a und 43 SGB II bzw. §§ 37 und 37 a SGB XII. Rückzahlungsmodalitäten sind im 
Vorfeld mit dem Leistungsberechtigten zu vereinbaren und verbindlich im Darlehensbescheid 
festzulegen. 
 

6.2 Heizkosten 
 

Bei Heizkostenrückstand wird zunächst geprüft, inwieweit die Forderung für einen zurückliegen-
den Zeitraum im Rahmen einer Heizkostenabrechnung gemindert werden kann. 
Schulden im Sinne des § 22 Abs. 8 SGB II bzw. § 36 Abs. 1 SGB XII liegen dann vor, wenn der 
Leistungsberechtigte die vom Vermieter geforderten Vorauszahlungen (nach entsprechender 
Leistung des Jobcenters) erbracht hat, es aber zu einer berechtigten Heizkostennachforderung 
(bzw. Nebenkostennachforderung) kommt (vgl. BSG, Urteil v. 30.3.2017, B 14 AS 13/16 R). 
Anders ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn der Leistungsberechtigte trotz bereitgestellter 
Leistungen Vorauszahlungen ganz oder teilweise nicht leistet und die Nachforderung darauf 
beruht (vgl. BSG, Urteil v. 24.11.2011, B 14 AS 121/10 R). Diese Abgrenzung ist unabhängig 
von der zivilrechtlichen Einordnung zu treffen. Ausgehend von dem Zweck der Leistungen nach 
dem SGB II ist danach zu unterscheiden, ob es sich um einen tatsächlich eingetretenen und 
bisher noch nicht von dem SGB II-Träger gedeckten Bedarf handelt oder nicht (BSG aaO). 
 

6.3 Energieschulden 
 

Haushaltsenergie (Strom) ist Bestandteil des Regelbedarfs. Deshalb sind während der Zeit des 
Bedarfes an Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II oder SGB XII erforderliche 
Nachzahlungen für Haushaltsenergie aufgrund von Jahresabrechnungen und Stromschulden 
aus dem laufenden Regelbedarf zu zahlen.  
Bei angemessenen Unterkunftskosten und nicht verfügbarem (Schon-)Vermögen gilt bei Strom-
schulden folgendes: Ist die Stromlieferung noch nicht eingestellt und handelt es sich um bloße 
Stromrückstände, ist § 24 Abs. 1 SGB II bzw. § 37 Abs. 1 SGB XII zu prüfen.  
Ist der Leistungsberechtigte von der Stromversorgung ausgeschlossen, steht die Stromsperre 
kurz bevor oder sind die Kosten für Strom aufzuwenden, um die Unterkunft zu beheizen und 
liegt eine der drohenden Wohnungslosigkeit vergleichbare Notlage vor, so ist die Anwendung 
des § 22 Abs. 8 SGB II bzw. § 36 Abs. 1 SGB XII geboten.  
 
Bei der Ermessensentscheidung sind wegen des geltenden Nachranggrundsatzes alle Umstän-
de des Einzelfalles zu berücksichtigen, so etwa 
 

• die Höhe und die Zusammensetzung des Rückstandes 
 

• die Ursachen, die zum Rückstand geführt haben 
 

• die Zusammensetzung des von einer Einstellung der Energieversorgung betroffenen 
Personenkreises (insbesondere Kleinkinder, Lebensalter, körperliche Einschränkun-
gen/Behinderungen) 

 

• Zumutbarkeit anderweitiger Energieversorgung sowie Einbau eines Münzautomaten 
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• einmaliger oder wiederholter Rückstand; ggf. diesbezüglich gezeigtes Verhalten 
 

• Bemühungen, das Verbrauchsverhalten anzupassen 
 

• sonstiger erkennbarer Selbsthilfewille 
 
 

7. Sonderregelung für unter 25-jährige gemäß § 22 Abs. 5 SGB II 

 
Die Entscheidung über die Zusicherung ist eine Ermessensentscheidung, welche im Bescheid 
zum Ausdruck zu bringen ist. 
  
Zur Zusicherung verpflichtet ist der Leistungsträger gemäß § 22 Abs. 5 S. 2 SGB II, wenn  
 

1. der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der El-
tern oder eines Elternteils verwiesen werden kann. 
Ein schwerwiegender sozialer Grund liegt insbesondere dann vor, wenn: 

• eine schwere Störung der Eltern-Kind-Beziehung besteht: das Zusammenleben 
von Eltern und der Person unter 25 Jahren aus physischen und/oder psychischen 
Gründen nicht mehr möglich ist oder ein Zusammenleben wechselseitig nicht mehr 
zumutbar ist. 

 

• ohne Umzug eine Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl der 
Person unter 25 Jahren besteht. 

 

• die Platzverhältnisse in der Wohnung der Eltern zu beengt sind. 
 

• bei Zusammenleben mit Geschwistern in der Wohnung der Eltern eine Geschlech-
tertrennung nicht möglich ist. 

 

• ein Verweis auf die Wohnung der Eltern mangels entsprechender Pflichten nach 
dem BGB (z.B. Entscheidung der Eltern gegen Gewährung von Naturalunterhalt 
bzw. Titel des Kindes auf Barunterhalt, § 1612 BGB, oder Entscheidung des Vor-
mundschaftsgerichts auf Unterbringung außerhalb des Elternhauses) nicht möglich 
ist bzw. ein Verweisen unzumutbar ist, weil z.B. der sorgeberechtigte Elternteil sein 
Sorgerecht nie oder für längere Zeit nicht ausgeübt hat. 

 

• die Person unter 25 Jahren fremd untergebracht ist oder sich in einer Einrichtung 
zum Betreuten Wohnen oder in anderen Einrichtungen nach dem SGB II, SGB VIII, 
SGB IX oder SGB XII aufhält, für den Fall, dass sie aus einer solchen Einrichtung 
eine eigene Wohnung bezieht (im Vordergrund steht hier der „Therapie-Erfolg“, 
welcher durch Zurückziehen zu den Eltern nicht gefährdet werden soll). 

 

• die Person unter 25 Jahren eine eigene Familie hat (Heirat oder Kind; eheähnliche 
Beziehungen zählen hingegen nicht dazu) 

 
2. der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist, oder 
 
3. ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt. 

 
Ein sonstiger ähnlich schwerwiegender Grund im SGB II liegt insbesondere vor, wenn  
 

• der Erstauszug sachlich gerechtfertigt war oder eine Zusicherung erteilt wurde 
und die Umstände sich nicht verändert haben, 
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• die Unter-25-jährige schwanger ist, oder 
 

• der unter-25-jährige Kindesvater mit der Schwangeren zusammenziehen und ei-
ne eigene Familie gründen will. Das gilt auch für den unter-25-jährigen Partner 
der Schwangeren. 

 
Vom Erfordernis der Zusicherung kann abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen aus wich-
tigem Grund nicht zuzumuten war, die Zusicherung vorab einzuholen.  
Die aufgezählten Gründe sind nicht abschließend. Es handelt sich stets um eine Einzelfallent-
scheidung.  
 
Folgen von Umzügen ohne Zusicherung: 
 

• keine Übernahme von Unterkunftskosten- und Heizkosten bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres (§ 22 Abs. 5 SGB II) 

 

• Beibehalten der reduzierten Regelleistung (§ 20 Abs. 3 SGB II) 
 

• Verlust des Anspruchs auf Erstausstattung für die Wohnung (§ 24 Abs. 6 SGB II) 
 
Zugunsten von Personen unter 25 Jahren, die vor der Beantragung von Leistungen in eine Un-
terkunft in der Absicht einziehen, die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen nach 
dem SGB II herbeizuführen, werden keine Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht. Die-
se Regelung trifft den Personenkreis derjenigen Unter-25-jährigen, die noch nicht im Leistungs-
bezug stehen, deren Umzug aber Hilfebedürftigkeit auslösen würde. 
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Anlage: Durchschnittlicher Stromverbrauch (Quelle: Stromspiegel www.co2online.de) 
 

Haushaltsgröße Stromverbrauch mit elektr. Warmwasserbe-
reitung 

1-Personenhaushalt 1.500 kWh/Jahr 2.000 kWh/Jahr 
2-Personenhaushalt 2.100 kWh/Jahr 3.000 kWh/Jahr 
3-Personenhaushalt 2.600 kWh/Jahr 3.900 kWh/Jahr 
4-Personenhaushalt 3.000 kWh/Jahr 4.500 kWh/Jahr 

 
 
Die Kosten für Strom sind im Regelsatz enthalten. Wenn die Warmwasserbereitung elektrisch 
erfolgt, ist ein Mehrbedarf gemäß § 30 Abs. 7 SGB XII bzw. § 21 Abs. 7 SGB II zu gewähren. 
Diese Tabelle dient nur als Anhaltspunkt für einen durchschnittlichen Stromverbrauch. 


